
n-99 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XlV. Gesetzgebungsperiode 

Nr. 

1975 -12- '8 A n fra g e 

der Abgeord.neten Dr • ERl-lAC ORA 1 ~1'Q.,-t" 
und Genossen ) 
an die Bundesregierung 
betreffend die umfassende Landesverteidigung und die Zusammen­
arbei t zwischen den Iiändern und Gemeinden" 

In der Verteidigungsdoktrin wird auf die Zusammenarbeit des Bun­
des mit Ländern und Gemeinden auf dem Gebiete der umfassenden Lan~ 
desverteidigung hingewiesen und diese in der entsprechenden Ent­
schließung des Nationalrates zur Pflicht gemachtG 8ei t d.em B1.lndes­
m1nisteriengesetz fällt die Kompetenz zur umfassenden Landesver­
teidigung in die Zuständigkeit des Bundeskanzleramtes. Der Bundes­
kanzler hat hiebei eine koordinierende Zuständigkeit, einzelne 
Bundesminister berufen sich bei konkreten Anfragen auf den Ge­
bieten der umfassenden Landesverteidigung auf ihre Unzuständig­
keit und verweisen auf die Zuständigkeit der Länder. 
Dieses Faktum bedarf einer ehebaldigen KlarsteIlung, soll die Pla­
nung einer wirksamen umfassenden Landesverteidigung gesichert sein. 

Daher stellen die oben bezeichneten Abgeordneten an die Bundesre­
gierung folgende 

A n fra g e : 

1) I.n,welchen Angelegenheiten der umfa.ssenden Landesverteidigung 
wird die Bundesregierung f1aßnahmen ergreifen? 

2) Welche Initiativen hat die Bundesregierung seit dem Wirksam­
'."erden der B,,-VG. -Novelle 1914 ergriffen, um Sachbereiche der 

umfassenden Landesverteidigung durch Inanspruchnahme des Art.15 a 

B.-VG. zu ordnen? 
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3) i'lenn bis jetzt keine solchen Maßnahmen ergriffen \'mrden, 

welche Angelegenheiten der umfassenden Landesverteidigung 
sollen unter Bedachtnahme auf die Verteidigungsdoktrin im 
Jahre 1976 unter Inanspruchnahme des Art.15 a geregelt wer­
den? 
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